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                                                    Beitrittsbeschluss

Der Rat der Gemeinde ist den in der Verfügung vom
AZ.:                          , aufgeführten Auflagen/Massgaben/Ausnahmen in seiner Sitzung am
            beigetreten.

Der Bebauungsplan,    Änderung, hat wegen der Auflagen/Massgaben vom            bis
            öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am            ortsüblich bekanntgemacht.

Wollershausen, den

                                                                                                   Bürgermeister
______________________________________________________________________

                                                         Inkrafttreten

Die Erteilung der Genehmigung /Der Satzungsbeschluss *) der     Änderung des Bebau-
ungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 04.05.2006 ortsüblich bekanntgemacht worden.

Der Bebauungsplan,     Änderung, ist damit am 04.05.2006 rechtsverbindlich geworden.

Wollershausen, den 16.05.2006

                                                   Siegel
                                                                                                gez. Schakowske
                                                                                                   Bürgermeister
______________________________________________________________________

                           Frist für Geltendmachung  der Verletzung von Vorschriften

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis der          Änderung des Bebauungs-

    planes und des Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

sind nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der           Änderung 
des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden (gemäß § 215 BauGB).

Wollershausen , den
                                                  Siegel

                                                                                                   Bürgermeister
______________________________________________________________________
                                                                         *) Nichtzutreffendes streichen
                           

                                                   Vereinfachte Änderung

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am             dem Entwurf
der    Änderung (vereinfacht) des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am            ortsüblich bekanntgemacht.

Der Planentwurf mit Begründung hat gemäß § 13 (2) Nr. 2 i.V. mit § 3 (2) BauGB vom            
bis einschließlich                        öffentlich ausgelegen.

Den von der Planänderung Betroffenen wurde mit Schreiben vom                  Gelegenheit 
zur Stellungnahme bis zum            gegeben.

Wollershausen, den

                                                                                                   Bürgermeister
______________________________________________________________________

                                                  Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan,    Änderung, nach Prüfung der Anregungen
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 13.03.2006 als Satzung ( § 10 Abs. 1 BauGB ) 
sowie die Begründung beschlossen.

Wollershausen, den 13.03.2006
                                                              Siegel

                                                                                                 gez. Schakowske
                                                                                                   Bürgermeister
______________________________________________________________________

                                                       Genehmigung

Der Bebauungsplan,    Änderung, ist gemäß § 10 Abs. 2 BauGB am            zur Genehmi-
gung eingereicht wurden.

Der Bebauungsplan,    Änderung, ist mit Verfügung (AZ.:
vom heutigen Tage unter Auflagen/mit Massgaben genehmigt. Die kenntlich gemachten
Teile sind von der Genehmigung ausgenommen.

                                                         Planverfasser

Der Entwurf der     Änderung des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom

Hannover im Juni 2005                

                                                                
                                                                      Büro für städtebauliche Planung

                                                                  30559 Hannover    Lothringer Straße 15

                                                                                 Telefon (0511) 522530       Fax 529682

                                                                            gez. Keller
______________________________________________________________________

                                              Öffentliche Auslegung

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 05.12. 2006 dem Ent-
wurf der     Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt  und die
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 09.01.2006 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf der     Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung hat
vom 17.01.2006 bis 20.02.2006 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Wollershausen, den 13.03.2006
                                                                Siegel
                                                                                                 gez. Schakowske                                                                                                    
                                                                                                   Bürgermeister
______________________________________________________________________

                             Öffentliche Auslegung mit Einschränkung

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am            dem geän-
derten Entwurf der     Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt
und die erneute öffentliche Auslegung mit Einschränkungen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 bzw.
Satz 4 BauGB und mit einer verkürzten Auslegungszeit  gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am            ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf der    Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung hat vom
            bis            gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegen.

Den von der Planänderung Betroffenen wurde mit Schreiben vom                  Gelegenheit 
zur Stellungnahme bis zum            gegeben.

Wollershausen, den

                                                                                                   Bürgermeister
                                                        

                                        

                                                           Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§
56 und 98 der Nds. Bauordnung und des § 40 der Nds. Gemeindeordnung hat der Rat der
Gemeinde diesen Bebauungsplan Nr. 6, bestehend aus der Planzeichnung und den
nebenstehenden textlichen Festsetzungen (sowie den nebenstehenden Örtlichen Bauvor-
schriften), als Satzung beschlossen.

Wollershausen, den 13.03.2006

                                                         Siegel

                                                                                                gez. Schakowske
                                                                                                   Bürgermeister                                                                     
______________________________________________________________________

                                                  Aufstellungsbeschluss

Der Rat/Verwaltungsauschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 30.06.2005 die Aufstellung
der     Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss/Änderungs-
beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V. m. § 2 Abs. 4 BauGB  *) ortsüblich bekanntge-
macht.

Wollershausen, den 13.03.2006
                                                           Siegel
                                                                                                 gez. Schakowske
                                                                                                   Bürgermeister
______________________________________________________________________

                                                           Planunterlage

Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte - ALK  /  VP - L4 - 285 / 2005  
Landkreis: Göttingen
Gemarkung: Wollershausen
Flur: 3  

Die zugrunde liegenden Angaben des amtlichen Vermessungswesens sind nach § 5 des
Niedersächsischen Gesetzes vom 12. Dezember 2002 (Nds GVBl. 2003) geschützt. Die
Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe
ist nur mit Erlaubnis der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften
Northeim zulässig.

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städte-
baulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze  vollständig
nach (Stand vom 16.06.2005). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der bau-
lichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei
möglich.

Karasteramt Göttingen, den 01. APR. 2006

                                                      Siegel       
                                                                                                    gez. Möhle

nicht überbaubare Fläche
bebaubare Fläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 2)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASS-
NAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie, auch gegen-
über Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

Straßenverkehrsflächen
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 3)

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Baugrenze

offene Bauweise
nur Einzel- und Doppelhäuser
zulässig

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Geschoßflächenzahl

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

eingeschoßig

PLANZEICHENERKLÄRUNG
ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO - )

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 1und 5)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind gemäss § 9 Abs. 1 Nr. 25a + b BauGB je 
angefangene 500 m² Baugrundstücksfläche zwei hochwerdende einheimische Laubbäume
(I. oder II. Größenordnung oder Obstbaum als Hochstamm) und zwei Großsträucher 
anzupflanzen und zu erhalten.

2. Gemäss § 9 Abs. 1 Nr. 25a + b BauGB sind in dem mit                    gekennzeichneten Bereich 
einheimische hochwerdende Laubbäume (I. oder II. Größenordnung oder Obstbaum 
Hochstamm) und Sträucher (Laubgehölze) anzupflanzen und zu erhalten. Für je 15 m 
angefangene Pflanzstreifenlänge ist mindestens ein Laubbaum, drei Großsträucher und sechs 
Kleinsträucher anzupflanzen und zu erhalten.

3. Gemäss § 9 Abs. 1 Nr. 25a + b BauGB sind innerhalb der Verkehrsfläche 2 hochwerdende 
einheimische Laubbäume (I. oder II. Größenordnung) anzupflanzen und zu erhalten.

4. Sichtdreiecksflächen sind von der baulichen Nutzung, Aufschüttungen sowie Bewuchs und 
Einfriedungen über 0,80 m bis 3,0 m über Fahrbahnoberkante freizuhalten (§ 9 Abs. 1 Nr.10 
BauGB).

5. Aus dem allgemeinen Wohngebiet darf je 1.000 m²  Grundstücksfläche 1,5 l/sek Regenwasser 
in den Regenwasserkanal abgeleitet werden. Die Zwischenwerte sind zu interpolieren.
Das durch die Versiegelung der Grundstücksfläche mehr abzuleitende Regenwasser muss auf 
den Grundstücken zurückgehalten werden (gemäss § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).
Ein Nachweis ist im Zuge des Bauantrages oder des Entwässerungsantrages der Samtgemeinde 
Gieboldehausen vorzulegen.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT
Gemäss § 56,97 und 98 der Niedersächsischen Bauordnung ( NBauO)

§ 1 Geltungsbereich

Die Örtliche Bauvorschrift gilt für Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6
"Zur Birnreeke - Süd".

§ 2 Dachformen
Es sind nur Satteldächer, Walmdächer und zweihüftige Pultdächer zulässig. Ausgenommen von 
dieser Festsetzung sind untergeordnete Gebäudeteile, Nebenanlagen, Garagen und Stellplatz- 
überdachungen.

 § 3 Dachneigungen
Die Dachneigung darf 30° nicht unterschreiten. Ausgeno mmen von dieser Festsetzung sind 
untergeordnete Gebäudeteile, Nebenanlagen, Garagen und Stellplatzüberdachungen.

§ 4 Dachfarbe
Dächer müssen in roter oder brauner Farbe gedeckt werden . Die Farben sind durch das RAL - 

Farbregister bestimmt. Den Farbrahmen bildet die Übersichtskarte RAL F 2 zum Farbregister 
RAL 840 HR mit folgenden Farben 
Aus der Farbreihe Rot oder Braun die Farben
 RAL 2001 Rotorange
 RAL 2002 Blutrot
 RAL 3000 Feuerrot
 RAL 3002 Karminrot
 RAL 3003 Rubinrot
 RAL 8004 Kupferbraun
 RAL 8012 Rotbraun
Zwischentöne der angegebenen Farben sind zulässig.
Sonnenkollektoren sind auf der Dachfläche zulässig.
Ausgenommen von dieser Festsetzung sind untergeordnete Gebäudeteile, Nebenanlagen, 
Garagen und Stellplatzüberdachungen.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt nach § 91 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder 
Unternehmer eine Baumaßnahme durchführen lässt, die den §§ 2, 3 und 4 in Verbindung mit § 1 

dieser Örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt:
Ordnungswidrigkeiten können gemäss § 91 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000,-- 
Euro geahndet werden.

Umgrenzung der Flächen, die von der
Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 4)

Stand am:
05.12.2005 / RO

gemäß § 3 (2) BauGB

Planbereich

Stand am:
13.03.2006 / RO

gemäß § 10 (1) BauGB gemäß § 10 (3) BauGB


















































